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§ 3b LVG Auswahl der
Bewerberinnen und Bewerber

 LVG - Landesvertragslehrpersonengesetz 1966

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Für die Aufnahme als Landesvertragslehrpersonen sind ausschließlich Bewerberinnen oder Bewerber mit

gültiger Bewerbung heranzuziehen.

2. (2)Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für die vorgesehene Verwendung richtet sich nach der

entsprechenden Ausbildung und allenfalls in der Ausschreibung angeführten zusätzlichen Kenntnissen und

Fähigkeiten (§ 3a Abs. 4) sowie sonstigen aufgewiesenen einschlägigen Kenntnissen, Fähigkeiten und

Erfahrungen.

3. (3)Die Schulleitung hat bezüglich der an der Schule zu besetzenden Planstellen innerhalb der von der

Bildungsdirektion gesetzten Frist eine begründete Auswahl aus den (auch) für ihre Schule wirksamen

Bewerbungen zu treffen. Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber sind im Hinblick auf ihre Eignung zu

reihen. Bei konkurrierenden Anforderungen hat die Bildungsdirektion eine Entscheidung zu treffen.

4. (4)Bei Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses kann die Bildungsdirektion eine nicht der

Auswahlentscheidung der Schulleitung entsprechende Zuweisung vornehmen. Beabsichtigt die Bildungsdirektion

der Auswahlentscheidung der Schulleitung nicht zu entsprechen, so hat diese das Recht, sich begründet gegen die

in Aussicht genommene Zuweisung einer Bewerberin oder eines Bewerbers auszusprechen. Nimmt die

Bildungsdirektion die Zuweisung dennoch vor, so ist sie gegenüber der Schulleitung zu begründen.

5. (5)Vor der Zuweisung von Landesvertragslehrpersonen für den Unterrichtsgegenstand Religion ist – ungeachtet

der Zuständigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Zuweisung der Religionslehrpersonen – bei

erstmals am Schulstandort tätigen Landesvertragslehrpersonen (ausgenommen nur vorübergehende

Zuweisungen) der Schulleitung Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.
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